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1 Einleitung und Aufgabenstellung

Die Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Stadt- und Landschafts-
planung, plant auf zwei Baufeldern in Steilshoop-Nord Wohnungsbau mit insgesamt 280
Wohneinheiten zu realisieren. Grundlage bilden die dem Bebauungsplanverfahren vorausge-
gangene Rahmenplanung Steilshoop-Nord sowie ein stadtebaulich-freiraumplanerisches
Wettbewerbsverfahren. Die Baufelder A und B fiir die geplante Wohnbebauung liegen ndrdlich
des Fritz-Flinte-Rings. Der im Bereich des Baufeldes A vorhandene FuBballplatz wird verlegt
und soll zukiinftig nérdlich des Baufeldes B angeordnet werden.

Gegenstand der vorliegenden Larmtechnischen Untersuchung (LTU) sind die Sportanlagenlar-
mimmissionen aufgrund der vorhandenen und neu geplanten Sportanlagen (FuBballplatze und
Bolzplatze), die Gewerbelarmimmissionen aufgrund der vorhandenen und geplanten Stellplatz-
anlagen und Fahrwege auf privatem Grund sowie die Verkehrslarmimmissionen aus dem
Bereich des Fritz-Flinte- und Edwin-Scharff-Rings sowie der Stellplatze und Fahrwege im Be-
reich von StraBenverkehrsflachen. Im Falle von Immissionskonflikten sind Vorschlage fiir
LarmminderungsmaBnahmen und Festsetzungen zum Larmschutz im Bebauungsplan zu erar-
beiten.

2 Rechtliche Grundlagen

2.1 Sportanlagenlarm

Sportanlagenlarm ist gemaB der 18. BImSchV (Sportanlagenlarmschutzverordnung) zu ermit-
teln und zu beurteilen. Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV /2/ sind in Tabelle 1
zusammengefasst.

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte (IRW) gemaB 18. BImSchV (Sportanlagenlérmschutzverordnung)

Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte (IRW) der 18. BImSchV in dB(A)
tags auBerhalb tags innerhalb tags innerhalb der nachts
der Ruhezeiten der Ruhezeiten Ruhezeiten am

am Morgen Abend und am
Sonntagmittag

Kurgebiete 45 45 45 35

reine Wohngebiete 50 45 50 35

allgemeine Wohngebiete 55 50 55 40

Misch-, Dorf-, Kerngebiete 60 55 60 45

urbane Gebiete 63 58 63 45

Gewerbegebiete 65 60 65 50

Immissionsrichtwerte flir Schulen und Kleingarten sind in der 18. BImSchV nicht enthalten.
Fur die Beurteilung werden hilfsweise die Immissionsrichtwerte fir allgemeine Wohngebiete
(WA) herangezogen, wobei nur der Tageszeitraum maBgebend ist.
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Bei ,,besonderen Ereignissen und Veranstaltungen® soll die Behdrde von einer Festsetzung von
Betriebszeiten absehen, wenn die Gerdauschimmissionen die Immissionsrichtwerte um nicht
mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Hochstwerte Uberschreiten (vgl. 18. BIm-
SchV, § 5, Absatz 5):

tags auBerhalb der Ruhezeiten: 70 dB(A)
tags innerhalb der Ruhezeiten: 65 dB(A)
nachts: 55 dB(A)

Nach § 2(4) der 18. BImSchV sollen einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen die Immissionsricht-
werte tags um nicht mehr als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten
(Spitzenpegelkriterium).

Die jeweils anzuwendenden Beurteilungszeiten sind in der 18. BImSchV, Anhang 1, Abschnitt
1.3.2 enthalten und in Tabelle 2 zusammengefasst. Die Ruhezeit von 13-15 Uhr an Sonn- und
Feiertagen ist nur zu bericksichtigen, wenn die Nutzungsdauer der Sportanlagen an Sonn-
und Feiertagen in der Zeit von 9 bis 20 Uhr 4 Stunden oder mehr betragt.

Tabelle 2: Beurteilungszeiten gemaB 18. BImSchV, Anhang, Abschnitt 1.3.2

Beurteilungszeiten

Tageszeitraum Nachtzeitraum Ruhezeiten

Werkt 6 — 22 Uh 22 - 6 Uh 6-8 Uhr
eriage B ' B 20 — 22 Uhr

7 —9 Uhr
Sonn- und Feiertage 7 — 22 Uhr 22 — 7 Uhr 13 - 15 Uhr
20 — 22 Uhr

Zu beachten ist, dass die durch den Schul- oder Hochschulsport verursachten Gerauschimmis-
sionen gemaB § 5, Absatz 3 der 18. BImSchV in den Berechnungen auBer Betracht gelassen
werden (Privilegierung des Schul- und Hochschulsports). Die Beurteilungszeit ist um die Zeit
des Schulsports zu verkiirzen.

Hinweis: Eine Nutzung durch Schul- oder Hochschulsport wird bis um 16 Uhr berdicksichtigt.

Zur Sportanlage zahlen auch Einrichtungen, die mit der Sportanlage in engem rdaumlichem
oder betrieblichem Zusammenhang stehen. Zur Nutzungsdauer der Sportanlage gehdren
ebenfalls die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs sowie des Zu- und Abganges (vgl. 18. BIm-
SchvV, § 1, Absatz 3).

Die Emissionen bestehender und geplanter Kinderspielplatze bleiben unberticksichtigt, da es
sich gemaB § 22 Abs. 1a BImSchG bei den damit einhergehenden Gerauscheinwirkungen nicht
um schédliche Umwelteinwirkungen handelt. Ebenso bleiben in Ubereinstimmung mit § 5 Abs.
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3 der 18. BImSchV die Sport- und Freizeitflachen des geplanten Campus Steilshoop larmtech-
nisch unbericksichtigt, soweit diese ausschlieBlich dem Schulbetrieb vorbehalten sind.
Berlicksichtigt werden die Bolzplatze des Campus Steilshoop, da eine Nutzung auBerhalb des
Schulbetriebs nicht ausgeschlossen werden kann.

Flir bestehende Sportanlagen, die vor dem 18. Juli 1991 genehmigt oder errichtet waren, soll
die Behdrde von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn die Immissionsrichtwerte
um weniger als 5 dB(A) Uiberschritten werden (vgl. 18. BImSchV, § 5, Absatz 4). Diese Rege-
lung wird auch als ,Altanlagenbonus™ bezeichnet.

Gemé&B Anhang 2 der 2. Anderung der Sportanlagenldrmschutzverordnung vom 1. Juni 2017
sind das Auswechseln von Belagen auf Sport- und Spielflachen sowie Sanierungs- und Moder-
nisierungsmaBnahmen, insbesondere die Umwandlung von Rasenspielflachen in
Kunststoffrasenspielfldchen, keine wesentlichen Anderungen im Sinne von § 5 Absatz 4 der
Sportanlagenlarmschutzverordnung. Demnach kann der ,Altanlagenbonus" auch fiir moderni-
sierte Sportanlagen angewendet werden, soweit diese Anlagen vor dem 18. Juli 1991 geneh-
migt bzw. errichtet wurden. /3/

Die Regelungen der 18. BImSchV sind in diesem Abschnitt auszugsweise dargestellt, einige
Formulierungen wurden zum besseren Verstandnis vereinfacht. In rechtlicher Hinsicht bleiben
allein der Wortlaut der 18. BImSchV einschlieBlich Anhang und die aktuelle Rechtsprechung
maBgebend.

2.2 Gewerbelarm

Gewerbeldarmimmissionen sind gemaB TA Larm /6/ zu ermitteln und zu beurteilen. Die zuge-
horigen Immissionsrichtwerte sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3: Immissionsrichtwerte (IRW) gemaB TA Lérm

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert (IRW) in dB(A)
Tag Nacht
Kurgebiete 45 35
reine Wohngebiete 50 35
allgemeine Wohngebiete 55 40
Misch-, Dorf-, Kerngebiete 60 45
urbane Gebiete 63 45
Gewerbegebiete 65 50

Immissionsrichtwerte flr Schulen und Kleingarten sind in der TA Larm nicht enthalten. Fur die
Beurteilung werden hilfsweise die Immissionsrichtwerte flr allgemeine Wohngebiete (WA) her-
angezogen, wobei nur der Tageszeitraum maBgebend ist.
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Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen diirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) lberschreiten (Spitzenpegelkrite-
rium).

Der Tageszeitraum erstreckt sich von 6-22 Uhr, der Nachtzeitraum von 22-6 Uhr. Die Immis-
sionsrichtwerte tags sind bezogen auf eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Fir die
Beurteilung des Nachtzeitraumes ist die volle Nachtstunde mit dem hdchsten Beurteilungs-
pegel maBgebend.

AuBerdem sieht die TA Larm flir Wohngebiete einen Zuschlag von 6 dB(A) flir Tageszeiten mit
erhdhter Empfindlichkeit vor (vgl. Nr. 6.5 TA Larm):

1. an Werktagen: 06-07 Uhr
20-22 Uhr
2. an Sonn- und Feiertagen: 06-09 Uhr
13-15 Uhr
20-22 Uhr

Fir seltene Ereignisse gemaB Nr. 7.2 der TA Larm betragen die Immissionsrichtwerte

tags: 70 dB(A)
nachts: 55 dB(A)

Seltene Ereignisse dirfen an maximal zehn Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres eintre-
ten.

Hinweis: Regelungen fir seltene Ereignisse wurden im Rahmen dieser Untersuchung nicht
angewendet.

Die vorstehenden Textpassagen enthalten wesentliche Passagen der TA Larm, die verkiirzt
und teilweise vereinfacht dargestellt wurden. Rechtlich maBgebend bleibt allein die TA Larm
im Wortlaut und die zugehérige Rechtsprechung.

2.3 Verkehrslarm

Fir die Beurteilung der Verkehrslarmimmissionen werden in Hamburg hilfsweise die Immissi-
onsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV /2/ herangezogen. Die zugehdrigen Immissionsgrenz-
werte sind in Tabelle 4 zusammengefasst. Die Wohnbebauung im Plangebiet soll als ,Allge-
meines Wohngebiet" ausgewiesen werden.
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Tabelle 4: Immissionsgrenzwerte (IGW) gemaB 16. BImSchV

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert (IRW) in dB(A)
Tag Nacht
Krankenhauser, Schulen, Alten-/ Kurheime 57 47
reine und allg. Wohngebiete 59 49
Misch-, Dorf-, Kerngebiete, urbane Gebiete 64 54
Gewerbegebiete 69 59

Die Berechnung der Verkehrslarmimmissionen erfolgt gemaB der mit der 2. Anderung der
16. BImSchV eingeflihrten Rechenvorschrift RLS-19. /5/

3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

3.1 Rechenmodell, Topografie und Bebauung

Alle schalltechnischen Berechnungen wurden auf Basis eines 3-dimensionalen digitalen Re-
chenmodells mit dem Programm ,SoundPLAN®, Version 9.0, der SoundPLAN GmbH
durchgefihrt. Es wurden insbesondere Abschirmungen und Reflexionen aufgrund der vorhan-
denen und geplanten Gebdude berlicksichtigt. Die Berechnungen erfolgten mit einem
Reflexionsgrad von 3 (drei Reflexionen) flir Gewerbe- und Sportanlagenlarm und einem Refle-
xionsgrad von 2 (zwei Reflexionen) fiir Verkehrslarm. Die Rasterlarmkarten wurden fir eine
Hbéhe von 2 m lber Geldande berechnet. Der Rasterabstand betrug 10 m.

Das Rechenmodell basiert auf Geobasisdaten (Gebaudekdrper, ALKIS-Daten, Hohen) der Stadt
Hamburg /9/ sowie dem vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Funktionsplan /12/. Das
Plangebiet ist weitgehend eben.

Die sudlich gelegene vorhandene Wohnbebauung liegt gemaB B-Plan Steilshoop 5 in einem
reinen Wohngebiet (WR). /11/ Die geplante Wohnbebauung soll als ,,Allgemeines Wohngebiet
(WA)" ausgewiesen werden.

Fir die padagogische Einrichtung nérdlich des Kleinspielfeldes wird bei der Beurteilung die
Gemengelage berlicksichtigt. Sowohl der verlagerte groBe FuBballplatz als auch die jetzt als
Kleinspielfeld genutzte Sportflache (urspriinglich Tennisplatze) bestehen mindestens seit 1982
(Luftbilder). Das Gebaude der padagogischen Einrichtung wurde zwischen 1990 und 1995 auf
der noérdlichen Teilflache der zuvor als Tennisplatz genutzten Sportflache errichtet. Somit ist
mindestens seit diesem Zeitpunkt von einer Vorpragung durch Sportnutzung auszugehen, auch
wenn sich die Nutzung auf der Flache des Kleinspielfeldes zwischen ca. 2006 und 2011 von
Tennisplatz zu FuBballplatz geandert hat. Im Bestand ist durch das westlich unmittelbar an-
grenzende GroBspielfeld, welches auch hauptsachlich fir FuBball genutzt wird und deutlich
langer als die Einrichtung besteht, ebenfalls von einer Einwirkung auf die padagogische Ein-
richtung auszugehen. Somit kann die Gesamtsituation als Gemengelage bewertet werden und
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die Zwischenwertbildung und damit Anhebung der Immissionsrichtwerte entsprechend einem
Mischgebiet ist vertretbar.

3.2 Sportanlagenlarm

Auswirkungen von Sportanlagenléarm sind sowohl von der weiterhin bestehenden Sportanlage
am Fritz-Flinte-Ring (Kleinspielfeld) als auch von der neu verorteten Sportanlage (GroBspiel-
feld) nordlich des Baufeldes B der kiinftigen Wohnbebauung zu erwarten und entsprechend
zu berticksichtigen. Die vorhandenen Bolzplatze sidlich des Fritz-Flinte-Rings wurden ebenfalls
in die Berechnungen einbezogen, auch wenn diese aufgrund des Abstandes zur geplanten
Bebauung von untergeordneter Bedeutung sind. Ebenfalls berlicksichtigt wurden die Bolzplatze
des Campus Steilshoop. AuBerdem ist der den Sportanlagen zugeordneten Parkplatz mit 20
Stellplatzen zu beriicksichtigen.

3.2.1 Untersuchte Szenarien

Im Rahmen dieser Untersuchung werden die fir die Beurteilung des Sportanlagenlarms rele-
vanten Beurteilungszeitrdume betrachtet. Die strengsten Anforderungen ergeben sich an
Werktagen in der abendlichen Ruhezeit von 20 bis 22 Uhr sowie am Sonntag in der Mittagszeit
von 13 bis 15 Uhr. AuBerdem werden der Betrieb auBerhalb der Ruhezeiten sowie der Nacht-
zeitraum (Parkvorgange und Fahrzeugfahrten nach 22 Uhr) betrachtet.

Sonderveranstaltungen, beispielsweise Sportfeste oder Turniere, wurden nicht detailliert be-
trachtet, da diese als seltene Ereignisse anzusehen sind und eine Uberschreitung der deutlich
héheren Immissionsrichtwerte fiir seltene Ereignisse nicht zu erwarten ist.

3.2.2 GroBspielfeld

Die Emissionsansatze fiir FuBball sind der VDI 3370, Kapitel 5, enthommen./8/ Die Gesamt-
schallemission setzt sich demnach im Wesentlichen aus den Gerduschanteilen der Spieler,
Schiedsrichter- bzw. Ubungsleiterpfiffen, der Zuschauer und ggf. Lautsprecherdurchsagen zu-
sammen.

Die Schallleistungspegel sind teilweise abhangig von der Zuschauerzahl n und sind nach fol-
genden Gleichungen zu berechnen:

Schiedsrichterpfiffe (auf das gesamte Spielfeld verteilt):

Lwr= 73,0 dB(A) + 20 *Ig (1 + n) firn <30
Lwr=98,5dB(A) + 3 *Ig(1+n) firn > 30

Der mittlere Maximal-Schallleistungspegel von Schiedsrichter- bzw. Ubungsleiterpfiffen betrégt

Lwrmax = 118 dB(A)
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Der Schallleistungspegel der Spieler auf das gesamte Spielfeld verteilt betragt
Lw = 94 dB(A)

Der Schallleistungspegel der n Zuschauer (auf den gesamten Sitz- oder Stehplatzbereich ver-
teilt) betragt
Lw,r= 80 + 10Ig(n) dB(A)

Spielbetrieb

Es wird von einer sonntaglichen Nutzung zwischen 10:00 und 18:00 Uhr ausgegangen, wobei
6 Stunden Spielbetrieb angesetzt wurden. In der mittdglichen Ruhezeit von 13-15 Uhr findet
kein Spielbetrieb statt. Es wird allerdings ein Aufwarmen durch Spieler von 14:30-15:00 Uhr
mit einem Schallleistungspegel von Lw = 98 dB(A) (entsprechend FuBballtraining) berlicksich-
tigt.

Fur den Spielbetrieb auf dem GroBspielfeld werden 50 Zuschauer beriicksichtigt.
Trainingsbetrieb

Training findet in der Regel abends unter der Woche statt. In den Berechnungen wird eine
Trainingszeit von 16:00 bis 21:30 Uhr berticksichtigt. Aufgrund der bis um 16 Uhr angenom-
menen Schulnutzung wird die Beurteilungszeit auBerhalb der Ruhezeiten entsprechend
verkirzt. AuBerdem ist die abendliche Ruhezeit von 20:00 bis 22:00 Uhr zu berticksichtigen.

Fur den Trainingsbetrieb auf dem GroBspielfeld werden 10 Zuschauer beriicksichtigt.

In Tabelle 5 sind die flir das GroBspielfeld verwendeten Emissionskenndaten zusammenge-
fasst.

Tabelle 5: Betriebszeiten und Schallleistungspegel vom GroBspielfeld

Sportanlage Trainingsbetrieb Spielbetrieb
(werktags 16 — 21:30 Uhr) (sonntags 10 - 18 Uhr, 6 h Splelzelt)
Zuschauer Lw Zuschauer Lw
GroRspielfeld 10 98 dB(A) 50 105 dB(A)

3.2.3 Kleinspielfeld

Auf dem bestehenden Kleinspielfeld am Fritz-Flinte-Ring findet kein geregelter Spielbetrieb
statt. Es hat den Charakter eines Bolzplatzes. Auf Basis der Emissionsansatze gemaB VDI 3770
/8/, Kapitel 16 fiir Bolzplatze mit 25 Spielern wurden folgende Annahmen getroffen:

Schallleistungspegel: Lw = 96 dB(A) (8 Spieler)
Maximalpegel: Lw,max = 115 dB(A)
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Schallquellenhdhe: h=16m

Der genannte Schallleistungspegel entspricht einer mittleren Belegung von 8 Personen. Es wird
von einem durchgehenden Betrieb von 08:00 bis 22:00 Uhr (sonntags von 9:00 bis 22:00 Uhr)
ausgegangen.

Der Maximalpegel entspricht sehr lautem Schreien gemaB Tabelle 1 der VDI 3770.

3.2.4 Stellplatze siidwestlich GroBspielfeld

Es wird von 20 Stellplatzen ausgegangen. Die Berechnungen der durch die Stellplatze verur-
sachten Larmimmissionen erfolgen nach dem Rechenverfahren der Parkplatzlarmstudie /7/.
Als Parkplatzart wurde gemaB Tabelle 33 ,Besucher- und Mitarbeiterparkplatze" ausgewahit.
Die Stellplatze wurden nach dem zusammengefassten Verfahren berechnet. Es wurden fol-
gende Bewegungshaufigkeiten je Stellplatz und Stunde angenommen:

Tag: N=1,0
lauteste Nachtstunde: N = 0,25

Es ergeben sich folgende Zuschlage:

Zuschlag flr Parkplatzart (KpA) = 0,00 dB(A)
Zuschlag fir Impulshaltigkeit (K1) = 4,00 dB(A)
Zuschlag fir Durchfahr-/Parksuchverkehr (KD) = 2,60 dB(A)
Zuschlag fir Fahrbahnoberflachen (Kstro) = 1,00 dB(A)

Der Zuschlag fir die Fahrgasse in Betonsteinpflaster oder vergleichbar wird bei den Fahrwegen
beriicksichtigt (siehe Folgeabschnitt).

Folgender Maximalpegel fiir kurzzeitige Gerauschspitzen wird fur die Stellplatze zugrunde ge-

legt /7/:
Lwmax = 99,5 dB(A) (SchlieBen des Kofferraumes)

3.2.5 Fahrwege zu den Stellpldtzen

Fur die Fahrten auf den Fahrwegen wurden folgende langenbezogene Schallleistungspegel je
Stunde bericksichtigt:

Pkw: ‘'w,1h = 47,5 dB(A)/m
Zusatzlich wird ein Zuschlag von 3 dB(A) flr eine Fahrgasse mit Kleinpflaster beriicksichtigt.

Auf Basis der im vorigen Abschnitt dargestellten Angaben ergeben sich daraus 320 Pkw- Fahr-
ten am Tag und 5 Pkw-Fahrten in der lautesten Nachtstunde.
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3.2.6 Bolzplatze am Fritz-Flinte- und Edwin-Scharff-Ring

Auf Basis der Emissionsansatze gemaB VDI 3770 /8/, Kapitel 16 flr Bolzplatze mit 25 Spielern
wurden folgende Annahmen getroffen:

Schallleistungspegel: Lw = 95 dB(A) (6 Spieler)
Maximalpegel: Lw,max = 115 dB(A)
Schallquellenhdhe: h=16m

Der genannten Schallleistungspegel entspricht einer Auslastung von 25 %, entsprechend einer
mittleren Belegung von 6 Personen. Es wird von einer durchgehenden Nutzung von 8:00 bis
22:00 Uhr (sonntags von 9:00 bis 22:00 Uhr) ausgegangen.

3.2.7 Bolzplatze am Campus

Auf Basis der Emissionsansatze gemafB VDI 3770 /8/, Kapitel 16 flir Bolzplatze mit 25 Spielern
wurden folgende Annahmen getroffen:

Schallleistungspegel: Lw = 95 dB(A) (6 Spieler)
Maximalpegel: Lw,max = 115 dB(A)
Schallquellenhdhe: h=16m

Der genannten Schallleistungspegel entspricht einer Auslastung von 25 %, entsprechend einer
mittleren Belegung von 6 Personen. Es wird von einer durchgehenden Nutzung von 8:00 bis
22:00 Uhr (sonntags von 9:00 bis 22:00 Uhr) ausgegangen.

3.2.8 Vorbelastung

Die 6stlich des Campus Steilshoop gelegenen Sportanlagen (u. a. Sportplatz Gropiusring) sind
aufgrund des groBen Abstandes fiir die Beurteilung der Sportanlagenlarmimmissionen an der
geplanten Bebauung nicht relevant und wurden daher in den Berechnungen nicht berticksich-
tigt.

3.3 Gewerbelarm

Fur die Ermittlung der Gewerbeldrmimmissionen werden die geplanten Stellplatze der Kita mit
Fahrweg, der Zufahrtsweg zum Campus, die Tiefgaragenzufahrten der Baufelder A und B sowie
die vorhandenen Stellplatzanlagen sldlich des Plangebietes berlicksichtigt.

3.3.1 Stellpldtze Kita

Es wird von 9 Stellplatzen ausgegangen. Die Berechnungen der durch die Stellplatze verur-
sachten Larmimmissionen erfolgen nach dem Rechenverfahren der Parkplatzlarmstudie /7/.
Als Parkplatzart wurde gemaB Tabelle 33 ,Besucher- und Mitarbeiterparkplatze" ausgewahit.
Die Stellplatze wurden nach dem getrennten Verfahren berechnet, bei dem die Fahrgassen
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separat modelliert werden. Es wurden folgende Bewegungshaufigkeiten je Stellplatz und
Stunde angenommen:

Tag (6-20 Uhr): N=1,0

Es ergeben sich folgende Zuschlage:

Zuschlag fir Parkplatzart (KpA) = 0,00 dB(A)
Zuschlag flr Impulshaltigkeit (K1) = 4,00 dB(A)
Zuschlag fir Durchfahr-/Parksuchverkehr (KD) = 0,00 dB(A)
Zuschlag fir Fahrbahnoberflachen (Kstro) = 0,00 dB(A)

Der Zuschlag flir die Fahrgasse in Betonsteinpflaster oder vergleichbar wird bei den Fahrwegen
berticksichtigt (siehe Folgeabschnitt).

Folgender Maximalpegel fiir kurzzeitige Gerauschspitzen wird fiir die Stellpldtze zugrunde ge-
legt /7/:
Lwmax = 99,5 dB(A) (SchlieBen des Kofferraumes)

3.3.2 Fahrwege zu den Stellplatzen und zum Campus

Fur die Fahrten auf den Fahrwegen wurden folgende ldngenbezogene Schallleistungspegel je
Stunde bericksichtigt:

Pkw: ‘'w,1h = 47,5 dB(A)/m
Transporter: ‘w,1h = 55,0 dB(A)/m

Zusatzlich wird ein Zuschlag von 3 dB(A) fur eine Fahrgasse mit Kleinpflaster berticksichtigt.

Auf Basis der im vorigen Abschnitt dargestellten Angaben ergeben sich 126 Pkw-Fahrten am
Tag zu den Stellplatzen der Kita.

Zusatzlich wurden 200 Pkw-Fahrten zum Campus und 5 Lieferfahrzeuge (Lkw1) im Zeitraum
zwischen 6-20 Uhr berlcksichtigt.

3.3.3 Tiefgaragen im Plangebiet

Fur beide Baufelder ist eine Tiefgarage mit jeweils 58 Stellplatzen vorgesehen. Die Berechnun-
gen erfolgen nach dem Rechenverfahren der Parkplatzldrmstudie. /7/ Dabei wird von
Wohnanlagen-Stellplatzen ausgegangen. Damit ergeben sich folgende Bewegungshaufigkeiten
je Stellplatz und Stunde:

Tag: N =0,15
Nacht: N = 0,09 (lauteste Nachtstunde)
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Daraus ergeben sich je Tiefgarage 139 PKW-Fahrten am Tag und 5 PKW-Fahrten in der lau-
testen Nachtstunde.

Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt jeweils liber eine Rampe an der Westfassade der Baufelder
A und B. Beim Baufeld A wurde die Steigung der Rampe mit 10 % angenommen. Der entspre-
chende Steigungszuschlag von 4 dB(A) wurde berlcksichtigt. Beim Baufeld B wurde die
Steigung der Rampe mit 15 % angenommen. Der entsprechende Steigungszuschlag von
6 dB(A) wurde ebenfalls einberechnet.

Fir die Fahrwege wurden folgende langenbezogene Schallleistungspegel bericksichtigt:
Pkw: L'w,1h = 47,5 dB(A)/m

Der Maximalpegel fiir kurzzeitige Gerauschspitzen fir die Fahrwege betragt (vgl. Parkplatz-
larmstudie Tabelle 35):

Lwmax = 92,5 dB(A) (beschleunigte Vorbeifahrt)

3.3.4 Parkpaletten siidlich des Plangebietes

Die Schallemissionen der Parkpaletten werden durch die offene obere Ebene und die Zufahrts-
rampe bestimmt. Die Schallabstrahlung der unteren Ebene ist von untergeordneter Bedeutung
und wird nicht berlicksichtigt. Die Berechnungen erfolgen nach dem Rechenverfahren der
Parkplatzlarmstudie. /7/ Als Parkplatzart wurde gemaB Tabelle 33 ,Wohnanlage — Parkplatz
(oberirdisch)" ausgewahlt. Die Stellplatze wurden nach dem zusammengefassten Verfahren
berechnet, bei dem die Parkvorgange auf den Stellplatzen und dazugehdérige Fahrten zu den
Stellplatzen zusammengefasst betrachtet werden. Es wurden folgende Bewegungshaufigkeiten
je Stellplatz und Stunde angenommen:

NTag = 0,4

Nlauteste Nachtstunde = 0,15
Die Zahl der Stellplatze wurde mit 80 bzw. 110 Stellplatzen abgeschatzt.

Folgender Maximalpegel fiir kurzzeitige Gerauschspitzen wird fiir die Stellplatze zugrunde ge-
legt /7/:

Lwmax = 99,5 dB(A) (SchlieBen des Kofferraumes)

Es ergeben sich folgende Zuschlage:

Zuschlag fiir Parkplatzart (KpA) = 0,0 dB(A)
Zuschlag flr Impulshaltigkeit (K1) = 4,0 dB(A)
Zuschlag fir Durchfahr-/Parksuchverkehr (KD) = 4,6 bzw. 5,0 dB(A)

Zuschlag fir StraBenoberflache (Kstro) = 0,0 dB(A)
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Dabei wurden asphaltierte Fahrgassen beriicksichtigt.

Da von festen Stellplatzen auszugehen ist, entfallt der Parksuchverkehr, so dass Ko auf 3 dB(A)
reduziert wurde.

Die obere Ebene der Parkpalette ist von einer etwa 0,8 m hohen schalldichten Briistung um-
geben, die als Annahme auf der sicheren Seite in den Berechnungen nicht beriicksichtigt wird.

Fir die Fahrwege wurden folgende langenbezogene Schallleistungspegel berticksichtigt:
Pkw: L'w,1h = 47,5 dB(A)/m

Die Steigung der Rampe wurde mit 15 % angenommen. Der entsprechende Steigungszuschlag
von 6 dB(A) wurde berlcksichtigt.

Der Maximalpegel flir kurzzeitige Gerauschspitzen fir die Fahrwege betragt (vgl. Parkplatz-
larmstudie Tabelle 35):

Lwmax = 92,5 dB(A) (beschleunigte Vorbeifahrt)

3.3.5 Stellplatze siidwestlich des Plangebietes

Die Berechnungen der durch die Stellplatze verursachten Larmimmissionen erfolgen nach dem
Rechenverfahren der Parkplatzldarmstudie. /7/ Als Parkplatzart wurde gemdB Tabelle 33
~Wohnanlage — Parkplatz (oberirdisch)" ausgewahlt. Es ergeben sich folgende Bewegungshau-
figkeiten je Stellplatz und Stunde:

NTag = 0,4

Niauteste Nachtstunde = 0,15
Es wird von insgesamt 75 Stellplatzen ausgegangen.

Folgender Maximalpegel flir kurzzeitige Gerauschspitzen wird fir die Stellplatze zugrunde ge-
legt /7/:

Lwmax = 99,5 dB(A) (SchlieBen des Kofferraumes)

Es ergeben sich folgende Zuschlage:

Zuschlag fiir Parkplatzart (KpA) = 0,0 dB(A)
Zuschlag flr Impulshaltigkeit (K1) = 4,0 dB(A)
Zuschlag fir Durchfahr-/Parksuchverkehr (KD) = 0,0 - 3,0 dB(A)
Zuschlag fir StraBenoberflache (Kstro) = 0,0 dB(A)

Dabei wurden asphaltierte Fahrgassen bericksichtigt.
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3.4 Verkehrslarm

Die Verkehrslarmimmissionen wurden im Plangebiet und an der benachbarten bestehenden
Wohnbebauung ermittelt. Die Berechnungen erfolgten gemaB 16. BlImSchV und der Rechen-
vorschrift RLS-19.

3.4.1 Fritz-Flinte-Ring und Edwin-Scharff-Ring

Die Verkehrszahlen flir den Prognose-Nullfall und den Prognose-Planfall wurden von SBI Be-
ratende Ingenieure fir Bau-Verkehr-Vermessung GmbH (bermittelt./15/ Die Verkehrszahlen
des Prognose-Nullfalls sind in Tabelle 6, die Verkehrszahlen des Prognose-Planfalls in Tabelle
7 zusammengefasst.

Tabelle 6: Verkehrszahlen Prognose-Nullfall

Stralle DTV M Pkw M Lkw1 M Lkw2 % Deck-
in t/n in t/n in t/n in inkm/h  schicht
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h Kfz/h
Fritz-Flinte-Ring West 1.230 68,8/13,8 0,5/0,0 0,7/0,0 30 km/h AC11
Fritz-Flinte-Ring Ost 1.540 69,4/51,3 0,5/0,0 0,7/0,0 30 km/h AC11
Edwin-Scharff-Ring West 790 43,8/10,0 0,3/0,0 0,4/0,0 30 km/h AC11
Edwin-Scharff-Ring Ost 1.160 64,4/13,8 0,5/0,0 0,7/0,0 30 km/h AC11

DTV: durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke in Kfz/24h

Mt/Mn: maBgebende stiindliche Verkehrsstarke tags/nachts in Kfz/h
v: zuldssige Hochstgeschwindigkeit

StraBendeckschicht: AC11 = Asphaltbeton <= AC 11

Tabelle 7: Verkehrszahlen Prognose-Planfall

Stralle DTV M Pkw M Lkw1 M Lkw2 v Deck-
in t/n in t/n in t/n in inkm/h  Schicht
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h Kfz/h
Fritz-Flinte-Ring West 1.400 77,5/15,0 0,8/0,5 1,1/0,7 30 km/h AC11
Fritz-Flinte-Ring Ost 1.590 72,5/50,0 0,5/0,5 0,7/0,7 30 km/h AC11
Edwin-Scharff-Ring West 840 46,9/7,5 0,5/0,5 0,7/0,7 30 km/h AC11
Edwin-Scharff-Ring Ost 1.330 73,8/13,8 0,8/0,5 1,1/0,7 30 km/h AC11

DTV: durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke in Kfz/24h

Mt/Mn: maBgebende stiindliche Verkehrsstarke tags/nachts in Kfz/h
v: zuldssige Hochstgeschwindigkeit

StraBendeckschicht: AC11 = Asphaltbeton <= AC 11

Entlang des Fritz-Flinte-Rings und des Edwin-Scharff-Rings wurde in den Bereichen mit stra-
Benparalleler geschlossener Randbebauung ein Zuschlag fiir Mehrfachreflexionen gemafi Nr.
3.3.8 der RLS-19 beriicksichtigt.
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Die StraBendeckschichten und die zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten wurden dem Geopor-
tal Hamburg entnommen./12/

Die schalltechnischen Berechnungen beschranken sich auf den Prognose-Planfall, da flir die
hoéheren Verkehrszahlen des Planfalls keine Uberschreitungen der maBgeblichen Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV festgestellt wurden. Auf eine detaillierte Ermittlung und
Darstellung der Pegelzunahmen zwischen Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall konnte da-
her verzichtet werden.

3.4.2 Parkplatz westlich Baufeld B

Es wird von 53 Stellplatzen ausgegangen. Die Berechnungen der durch die Stellplatze verur-
sachten Larmimmissionen erfolgen nach dem Rechenverfahren der RLS-19 /5/. Es wurden
folgende Bewegungshaufigkeiten je Stellplatz und Stunde angenommen:

Tag: N=1,0
Nacht: N=0,1

3.4.3 Zufahrt Stellplatze und Campus

Fir die Zufahrt zu den Stellplatzen westlich des Baufeldes B wurden etwa 850 Pkw-Fahrten
am Tag (6-22 Uhr) und 45 Pkw-Fahrten in der Nacht angenommen, fiir die zur Kita etwa 130
Pkw-Fahrten am Tag.

AuBerdem wurden 200 Pkw-Fahrten zum Campus und 5 Lieferfahrzeuge (Lkw1) im Tageszeit-
raum ber(icksichtigt.

Als StraBendeckschicht wurde nicht geriffelter Gussasphalt beriicksichtigt und eine zuldssige
Hdéchstgeschwindigkeit von 30 km/h.
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4 Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten werden die Berechnungsergebnisse — gegliedert in die Themen-
bereiche Sportanlagenlarm, Gewerbelarm und Verkehrslarm — erldutert. Die Ldrmkarten
enthalten jeweils — beginnend mit dem Erdgeschoss in der untersten Zeile — die geschosswei-
sen Beurteilungspegel tags/nachts (Verkehrslarm und Gewerbeldarm) bzw. fir den
entsprechenden Beurteilungszeitraum tags/mittags/abends (Sportanlagenlarm). Beim Sport-
anlagenlarm wurden zusatzlich die Maximalpegel berechnet und dargestellt. AuBerdem erfolgt
eine flachige Darstellung der Larmimmissionen. MaBgeblich fiir die Beurteilung sind die Fassa-
denpegel an den Gebauden. Pegelwerte oberhalb der maBgeblichen Immissionsrichtwerte sind
rot markiert.

4.1 Sportanlagenlarm

Die Sportanlagenlarmimmissionen (Beurteilungspegel und Maximalpegel) sind in den Larmkar-
ten der Anlage 1 fir die verschiedenen Beurteilungszeitréume dargestellt.

An der padagogischen Einrichtung nérdlich des vorhandenen Kleinspielfeldes sind aufgrund
der Nutzung keine Immissionskonflikte innerhalb der Ruhezeiten am Abend und am Sonntag-
mittag zu erwarten. AuBerhalb der Ruhezeiten ist von geringeren Schallimmissionen
auszugehen, da keine durchgehende Nutzung des Kleinspielfeldes erfolgt. Somit ist zu erwar-
ten, dass der Immissionsrichtwert fiir Mischgebiete von 60 dB(A), der aufgrund der
Gemengelage /16/ zu vertreten ist (vgl. Abschnitt 3.1), eingehalten wird. Zudem ist durch die
Planung insgesamt von einer Verbesserung der Larmbelastung durch Sportlarm fur die pada-
gogische Einrichtung auszugehen, da das GroBspielfeld im Westen entfallt und das neu
geplante GroBspielfeld keine negativen Auswirkungen fir die Einrichtung verursacht.

Am Campus-Gebaude sind keine durch die Planung verursachten Immissionskonflikte zu er-
warten, da der Spielbetrieb auf dem GroBspielfeld iberwiegend am Wochenende oder am
Abend erfolgt und die Richtwert-Uberschreitungen hauptséchlich durch die auf dem Campus-
Gelande gelegenen Bolzplatze verursacht werden.

Die dargestellten Richtwert-Uberschreitungen an der siidlich gelegenen Bestandsbebauung
werden nicht durch die Sportanlagen im Plangebiet, sondern hauptsachlich durch den vorhan-
denen Bolzplatz am Fritz-Flinte-Ring (auBerhalb des Plangebietes) verursacht. Im Ubrigen
ware hier aufgrund der Gemengelage der Immissionsrichtwert fir allgemeine Wohngebiete zu
vertreten, der ausnahmslos eingehalten wird.

Fir die geplante Wohnbebauung in den Baufeldern A und B lassen sich auf Basis der Larmkar-
ten folgende Aussagen treffen:

e Fir den Trainingsbetrieb wurden an der geplanten Wohnbebauung Beurteilungspegel von
bis zu 56 dB(A) ermittelt (vgl. Anlagen 1.1 und 1.2). Der zuldassige Immissionsrichtwert von
55 dB(A) wird um 1 dB(A) Uberschritten. Immissionskonflikte sind aufgrund der Geringfi-
gigkeit der Uberschreitung nicht zu erwarten.
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e Der Spielbetrieb am Sonntagmittag beschrankt sich auf dem GroBspielfeld auf das Aufwar-
men. An einem Immissionsort der geplanten Wohnbebauung wurden Beurteilungspegel von
bis zu 56 dB(A) ermittelt (vgl. Anlage 1.3). An den Ubrigen Immissionsorten bleibt der Be-
urteilungspegel unterhalb des maBgeblichen Immissionsrichtwertes von 55 dB(A).
Immissionskonflikte sind aufgrund der Geringfiigigkeit der Uberschreitung nicht zu erwar-
ten.

e Fir den Spielbetrieb am Sonntag auBerhalb der Ruhezeiten auf dem GroBspielfeld wurden
(ausgehend von 6 Stunden Spielbetrieb) am geplanten Gebaude im Baufeld B Beurteilungs-
pegel bis zu 61 dB(A) ermittelt (vgl. Anlage 1.4). Der zuldssige Immissionsrichtwert von 55
dB(A) wird um bis zu 6 dB(A) lberschritten.

e Die Nutzung der Stellpldtze nach 22 Uhr lost keine Immissionskonflikte aus (vgl. Anlage
1.5).

¢ Die zuldssigen Maximalpegel werden an der geplanten Wohnbebauung ausnahmslos einge-
halten (vgl. Anlage 1.6 und 1.7).

Fazit Sportanlagenlarm:

Beim Spielbetrieb auf dem GroBspielfeld ist aufgrund der ermittelten Richtwert-Uberschreitung
von bis zu 6 dB(A) mit Immissionskonflikten an der noérdlichen Fassade des Baukdrpers im
Baufeld B zu rechnen. Dabei wurde von 6 Stunden Spielbetrieb am Sonntag (auBerhalb der
Ruhezeiten) und 50 Zuschauern ausgegangen. Auch in einem Teilbereich der Ostfassade wur-
den Uberschreitungen ermittelt, die aber mit maximal 1 dB(A) sehr gering sind.

Aktive LarmschutzmaBnahmen (z. B. Larmschutzwande) kommen zur Lésung des Immissions-
konfliktes nicht in Betracht, da aufgrund der raumlichen Situation (4-6-Geschossigkeit des
geplanten Wohngebaudes, geringer Abstand zum Spielfeldrand) mit vertretbaren Wandhéhen
keine ausreichende larmtechnische Wirkung erreicht werden kann.

Somit sind Festsetzungen zum Schutz vor Sportanlagenlarm fiir den Bauk&rper im Baufeld B
zu treffen.

4.2 Gewerbelarm

Die Gewerbelarmimmissionen sind in den Larmkarten der Anlage 2 flir den Tag und die Nacht
dargestellt. Auf Basis der Larmkarten lassen sich folgende Aussagen treffen:

e Am Tage wurden keinerlei Immissionskonflikte festgestellt (vgl. Anlage 2.1).

e In der Nacht wird der maBgebliche Immissionsrichtwert von 40 dB(A) an der geplanten
Wohnbebauung im Nahbereich der Tiefgaragenzufahrten um 1 bis 3 dB(A) Uberschritten
(vgl. Anlage 2.2). AuBerdem wurde im Baufeld B in einem Teilbereich der Stdfassade eine
Richtwert-Uberschreitung von 1 dB(A) aufgrund der siidlich gelegenen vorhandenen Stell-
platzanlage ermittelt.
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« Die ermittelten néchtlichen Richtwert-Uberschreitungen im Nahbereich der Tiefgaragenzu-
fahrt lassen sich durch eine Teiliberdachung der Tiefgaragenrampen vermeiden (vgl.
Anlage 2.3).

e Die Larmsituation an der Bestandsbebauung wird durch die vorhandenen Stellplatze be-
stimmt (vgl. Anlage 2.2). Durch die Planung werden keine Immissionskonflikte an der
Bestandbebauung am Fritz-Flinte-Ring und Edwin-Scharff-Ring ausgeldst.

Fazit Gewerbeldarm/Tiefgaragenlarm

Im Nahbereich der Tiefgaragenzufahrten der geplanten Baukdrper sind Festsetzungen zum
Schutz vor den durch die Tiefgaragen-Zufahrten verursachten Larmimmissionen zu treffen,
soweit keine Teilliberdachung vorgesehen wird. Da sich die Immissionskonflikte auf den Nacht-
zeitraum beschranken, kann die Innenraumpegelklausel angewendet werden, die besondere
Fensterkonstruktionen vorsieht, mit denen ein Innenraumpegel nachts von 30 dB(A) bei teil-
geodffnetem Fenster gewdhrleistet wird.! Vorzugsweise ist eine Losung der Immissionskonflikte
durch aktive LarmschutzmaBnahmen (Teilliberdachung) anzustreben.

4.3 Verkehrslarm

Die Verkehrslarmimmissionen (Beurteilungspegel tag/nachts) sind in den Larmkarten der An-
lage 3 dargestellt. Auf Basis der Larmkarten lassen sich folgende Aussagen treffen:

e An der geplanten Bebauung wurden Beurteilungspegel von maximal 49/45 dB(A) tags/
nachts ermittelt. Die zulassigen Immissionsgrenzwerte von 59/49 dB(A) werden deutlich
unterschritten.

¢ An der bestehenden Bebauung entlang des Fritz-Flinte-Rings wurden Beurteilungspegel von
maximal 53/48 dB(A) ermittelt. Die zuldassigen Immissionsgrenzwerte von 59/49 dB(A) wer-
den ausnahmslos eingehalten. Immissionskonflikte aufgrund der durch die Planung
verursachten Verkehrszunahme kénnen ausgeschlossen werden.

Fazit Verkehrslarm

Immissionskonflikte durch Verkehrslarm kénnen sowohl im Plangebiet als auch fiir die benach-
barte Bestandsbebauung ausgeschlossen werden. Bezliglich des Verkehrslarms sind keine
Festsetzungen zu treffen.

 Aufgrund der geringen Pegelwerte konnte hierfiir bereits ein Kippbegrenzer auf 4 cm ausreichend sein.
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5 Empfehlungen fiir die Bauleitplanung

Auf Basis der im Abschnitt 4 erlduterten Berechnungsergebnisse werden nachfolgende Fest-
setzungsvorschlage gegeben:

Festsetzung zum Schutz vor Sportanlagenlarm

An der mit ,A" gekennzeichneten Gebdudeseite (Nordfassade Baufeld B) sind vor den zum dauernden
Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Rdumen verglaste Vorbauten (z. B. Loggien, Wintergérten),
verglaste Laubengange oder in ihrer Wirkung vergleichbare MalBnahmen vorzusehen.

Festsetzung zum Schutz vor Tiefgaragenlarm

In den mit,B" gekennzeichneten Fassadenabschnitten in den Baufeldern A und B sind die Schiafrdume
durch geeignete Grundrissgestaltung den larmabgewandten Gebéudeseiten zuzuordnen. Sofern eine
Anordnung aller Schiafréume einer Wohnung an den ldrmabgewandten Gebdudeseiten nicht moglich
Ist, ist in Schiafréumen, die zur Idrmzugewandten Gebdudeseite orientiert sind, durch geeignete bauliche
SchallschutzmalBnahmen wie z. B. Doppelfassaden, verglaste Vorbauten (z.B. verglaste Loggien, Win-
tergdrten), besondere Fensterkonstruktionen oder vergleichbare MalBnahmen sicherzustellen, dass
durch diese baulichen MalBnahmen insgesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die es ermdglicht,
dass ein Innenraumpegel bei teilgedfineten Fenstern von 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit nicht dber-
schritten wird. Wohn-/Schiafrédume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schiafrdume
zu beurteilen.

Die Festsetzung zum Schutz vor Tiefgaragenlarm ist nur anzuwenden, soweit keine Teilliber-
dachung der Rampen gemaB der Darstellung in der Larmkarte der Anlage 2.3 erfolgt.
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6 Zusammenfassung

Die Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Stadt- und Landschafts-
planung, plant auf zwei Baufeldern in Steilshoop-Nord Wohnungsbau mit insgesamt 280
Wohneinheiten. Grundlage bilden die dem Bebauungsplanverfahren vorausgegangene Rah-
menplanung Steilshoop-Nord sowie ein stadtebaulich-freiraumplanerisches Wettbewerbsver-
fahren. Die Baufelder A und B fiir die geplante Wohnbebauung liegen nérdlich des Fritz-Flinte-
Rings. Der im Bereich des Baufelds A vorhandene FuBballplatz wird verlegt und soll zukiinftig
nordlich des Baufelds B angeordnet werden.

Gegenstand der vorliegenden Larmtechnischen Untersuchung (LTU) sind die Sportanlagenlar-
mimmissionen aufgrund der vorhandenen und neu geplanten Sportanlagen (FuBballpldtze und
Bolzplatze), die Gewerbelarmimmissionen aufgrund der vorhandenen und geplanten Stellplatz-
anlagen und Fahrwege auf privatem Grund sowie die Verkehrslarmimmissionen aus dem
Bereich des Fritz-Flinte- und Edwin-Scharff-Rings sowie der Stellplatze und Fahrwege im Be-
reich von StraBenverkehrsflachen.

Im Ergebnis der Untersuchung wurden Immissionskonflikte aufgrund des Sportanlagenlarms
(Spielbetrieb auf dem GroBspielfeld) und der geplanten Tiefgaragenzufahrten festgestellt. Im

Kapitel 5 sind entsprechende Festsetzungsvorschldge enthalten. Der Verkehrslarm verursacht
keine Immissionskonflikte.

Hamburg, 04.06.2025
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Rechtliche Grundlagen und verwendete Unterlagen

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) (BGBI. I, Seite 721 ff), in der aktuel-
len Fassung

Achtzehnte Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Sportanlagenlarmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991, zuletzt ge-
andert am 08.10.2021

Achtzehnte Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Sportanlagenlarmschutzverordnung - 18. BImSchV), Anhang 2, www.gesetze-im-
internet.de/bimschv_18/anhang_2.html, abgerufen 05.04.2023

Sechzehnte Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, zuletzt geadn-
dert am 18.12.2014 und 04.11.2020

Richtlinien flr den Larmschutz an StraBen (RLS-19), Ausgabe 2019, einschlieBlich
Korrektur vom 04.03.2020

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) vom 26. August 1998,
geandert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, einschlieBlich Korrektur
vom 07.07.2017

Parkplatzlarmstudie — 6. Uberarbeitete Auflage, Bayrisches Landesamt fiir Umwelt,
August 2007

VDI 3770, ,Emissionskennwerte von Schallquellen; Sport- und Freizeitanlagen",
September 2012

Geobasisdaten, Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation
und Vermessung, 2018, dl-de/by-2-0, http://transparenz.hamburg.de/

Larmtechnische Voruntersuchung , Entwicklung Steilshoop-Nord", Ingenieurbtiro
Bergann Anhaus, Stand 14.12.2018

Bebauungsplan Steilshoop 5, Bezirk Wandsbek, Freie und Hansestadt Hamburg,
08.07.1969 inkl. Anderung vom 12.02.2010

Funktionsplan Steilshoop 12, Arbeitsstand 31.05.2024, tbermittelt von
Evers & Partner Stadtplaner PartGmbB, per Download-Link vom 03.06.2024

Bebauungsplan Steilshoop 12, Bezirk Hamburg-Wandsbek, Freie und Hansestadt
Hamburg, Stand: Stellungnahmeverschickung

StraBendeckschichttypen nach RLS-19 mit Geschwindigkeitsangabe, Geoportal
Hamburg, abgerufen am 09.06.2024

Verkehrsgutachterliche Stellungnahme, ErschlieBungs- und Mobilitatskonzept zu
den Bebauungsplanen Steilshoop 11 + 12, erstellt von SBI Beratende Ingenieure
fir Bau-Verkehr-Vermessung GmbH, Stand 30. Mai 2024, ibermittelt per Down-
load-Link vom 03.06.2024

Anwendung der Regelungen zur Gemengelage in der Nachbarschaft des Klein-
spielfeldes, Behorde flir Stadtentwicklung u. Wohnen, LP 21, E-Mail 16.05.2025


http://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_18/anhang_2.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_18/anhang_2.html
http://transparenz.hamburg.de/

8 9%
.
<
S
oF
0
2R S
op N
o (=)
< g <
o
(=} <~
o NI
f=t o
o¥ ¥ & ~
¥

S
o

L’ll/e
Rirg
E
g
g8
50
w
o
v w
?o b . il
o
<
o s
: @ .
v Z,," 767
A
Zeichenerklarung Beurteilungspegel in dB(A) Eigene Darstellung
Kartengrundlage:
Gebaude Bestand usw. Stockwerke mit ALKIS, 3D-Stadtmodell, DGM
; 1. OG Fassadenpegeln
[ ] Gebaude Planung EG  Werktag abends Quelle:

© Freie und Hansestadt Hamburg,

Sportanlagen ! - .
Beurteilungspegel Ruhezeit abends Landesbetrieb Geoinformation und

Parkplatz in dB(A) Vermessung
Immissionsort <= 35
35 < <= 40
B-Plan-G
an-Grenze 10 < < 45
Fahrwege 45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < B <= 75
75 < B <= 80 0 20 ag 60 ¢
80 < [N

oy

S

S

I,

G

Projekt

LTU B-Plan Steilshoop 12

Aufiraggeber

Bezirksamt Wandsbek

Planinhalt

Sportanlagenlarmimmissionen
Kleinspielfeld +

Trainingsbetrieb GroRspielfeld,
Fassadenpegel Werktag abends
Rasterlarmkarte abends (2 m U. Geléande)
Projekt-Nr. Anlagen-Nr. MaRstab

2300228 Anlage 1.1

Verfasser An der Alster 6
| INGENIEURBURO 20099 Hamburg

Tel.: 040 65 05 203 0
BERGANN ANHAUS info@iba-anhaus.de

Datum Plannummer

04.06.2025



0
hel
]
o
g
oo 565
0% o7
=)
<
ov
2)
©
e
[FY%=
‘R/rfﬁ
3
L
g
) @
Q
L)
x
B
©
o
2} v g

Zeichenerklarung
Gebaude Bestand
[ ] Gebaude Planung
Sportanlagen
Parkplatz
Immissionsort

B-Plan-Grenze

Fahrwege

40

40

O %4
b
(=)
<~
o
~
o
<
o o
< <
o
<
o
<
(=4
<

Kleingartenanlage

P 51|
& Ly 51 S
55| W
|55 B¢/Zp/atz® 51|
54| 51
54 2 I 5
53| 50| B
149)
5 49 2
’ 48|
w
Al
& 2

Beurteilungspegel in dB(A)

usw. Stockwerke mit
1. OG Fassadenpegeln
EG Werktaga.d.R.

Beurteilungspegel tags a.R.

in dB(A)

<= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < I <= 75
75 < I <= 80
80 < [

=)
0 A
(=]
~
S
(2]
W &
v
~
A
&

35

®

o

35

Eigene Darstellung
Kartengrundlage:
ALKIS, 3D-Stadtmodell, DGM

Quelle:

© Freie und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung

20 40 60

40

Sv
73
0S 0
S5
9»\
%9
OIZ,O/a ” c;

%

=

% Kita

)

o}
%

0

>

k)

Projekt

LTU B-Plan Steilshoop 12

Aufiraggeber

Bezirksamt Wandsbek

Planinhalt
Sportanlagenlarmimmissionen
Kleinspielfeld +

Trainingsbetrieb GroRspielfeld,
Fassadenpegel Werktag a.d. Ruhezeiten
Rasterlarmkarte a.d.R. (2 m U. Gelande)
Projekt-Nr.

2300228

Verfasser

INGENIEURBURO
BERGANN ANHAUS

Anlagen-Nr. MaRstab

Anlage 1.2

An der Alster 6
20099 Hamburg

Tel.: 040 65 05 203 0
info@iba-anhaus.de

Datum

04.06.2025

Plannummer



R
5

K. 565

®

40

e
(¥
“Rin
g
3 S
E
°
&)
o
Q
=3
0 ‘x
45
1)
o
L P
o
<
1
A
Zeichenerklarung
Gebaude Bestand
[ ] Gebaude Planung

Sportanlagen
Parkplatz
Immissionsort
B-Plan-Grenze

Fahrwege

9% %

o
oy

40

W

0
40
40

ov
40

el

Kleingartenanlage

20

[23

0

NN PN EIRIEIEI R
PO OO|= == =00
Ou

35
0

(W
s

S€

51

Iy

Eigene Darstellung
Kartengrundlage:
ALKIS, 3D-Stadtmodell, DGM

Beurteilungspegel in dB(A)

usw.  Stockwerke mit
1.0G Fassadenpegeln
EG Sonntagmittag Quelle:

© Freie und Hansestadt Hamburg,

Beurteilungspegel mittags Landesbetrieb Geoinformation und

in dB(A) Vermessung

<= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < I <= 75

75 < - <= 80 [)—20:4“0;“ ¢

80 < [

N

Qv

o s a7

0g
oS

)

N3
/
//"‘
&0 \
[ \\
S
A
45 % Kita
S
40 ;
0
el
s}
&

se

Projekt

LTU B-Plan Steilshoop 12

Aufiraggeber

Bezirksamt Wandsbek

Planinhalt

Sportanlagenlarmimmissionen
Kleinspielfeld + Spielbetrieb GroRspielfeld

Fassadenpegel Sonntagmittag
Rasterlarmkarte mittags (2 m 4. Gelande)

Projekt-Nr.
2300228
Verfasser

INGENIEURBURO
BERGANN ANHAUS

Anlagen-Nr. MaRstab

Anlage 1.3

An der Alster 6
20099 Hamburg

Tel.: 040 65 05 203 0
info@iba-anhaus.de

Datum

04.06.2025

Plannummer



%
40

40

40

K. 585

40

Vo

0 x

*17

13

(W

40

45

Zeichenerklarung

23

Cx

45

$x

45

Kleingartenanlage

91 50

3o

0t
45

[&[&[E[2 ][22 [2[2]2[
[{e][ o] =) RN PEE NN PREN PREN PREY) HEY PREY

Beurteilungspegel in dB(A)

Stockwerke mit

S

3
* ¢
K
s
9%
2
2 0S
& m
05
e
9¢
& -~ o
S9 g
® gy |
J /l
GrOBS . 6(0",‘"’
m ple/fe/d 0 //‘"
61 oo
. m < ’Jj
60| /
/ /
. .
/
OIZDIatz //
/  Schu
ane/d ) & |/
8
®
54| =
3 k'
> %
Kita
- &
0 N ‘x
‘ ¥
g oy
4 @

51

wn

Eigene Darstellung Projekt

Kartengrundlage:
ALKIS, 3D-Stadtmodell, DGM

Aufiraggeber

Quelle: Bezirksamt Wandsbek
© Freie und Hansestadt Hamburg,

Landesbetrieb Geoinformation und

Planinhalt

LTU B-Plan Steilshoop 12

Gebaude Bestand usw.
. 1.0G Fassadenpegeln
] Gebéude Planung EG Sonntag a.d.R.
Sportanlagen
Beurteilungspegel tags a. R.
Parkplatz in dB(A)
Immissionsort <= 35
35 < <= 40
B-Plan-G
an-Grenze 10 < - 45
Fahrwege 45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <=70
70 < B <= 75
75 < B <= 80
80 < NN

Vermessung

Sportanlagenlarmimmissionen
Kleinspielfeld + Spielbetrieb GroRspielfeld

Fassadenpegel Sonntag a.d.Ruhezeiten
Rasterlarmkarte a.d.R. (2 m U. Gelande)
Projekt-Nr. MaRstab
2300228

Verfasser

INGENIEURBURO
BERGANN ANHAUS

Anlagen-Nr.

Anlage 1.4

An der Alster 6
20099 Hamburg

Tel.: 040 65 05 203 0
info@iba-anhaus.de

20 40 60 Datum Plannummer

04.06.2025



{7
{7
(7

NBNNNININ
G

5
ENEINNE

Ty

|E]
21]
20
14

gge::f>
HEEEEE

~[=]
BESEN

BEEE

BR[E[=]

-y

slalslsla~ 3] [BRNEREE

L

NEREESEINNNN

gy

Eigene Darstellung Projekt

Kartengrundlage: LTU B-Plan Steilshoop 12
Gebaude Bestand usw. Stockwerke mit ALKIS, 3D-Stadtmodell, DGM
58|

Zeichenerklarung Beurteilungspegel in dB(A)

]

x 1.0G Fassadenpegeln Auftraggeber
" Gebéude Planung EG nachts Quelle: Bezirksamt Wandsbek
[T1 sportanlagen © Freie und Hansestadt Hamburg,
- Beurteilungspegel nachts Landesbetrieb Geoinformation und [ nar

Parkplatz in dB(A) Vermessung Sportanlagenlarmimmissionen

©  Immissionsort <= 35 Parkplatz
<f 40 Fassadenpegel nachts
<=45 Rasterlarmkarte nachts (2 m . Gelande)

=2
<= 60 2300228 Anlage 1.5

<= 65 Verfasser 5 An der Alster 6
<=70 ’))I INGENIEURBURO 20099 Hamburg

Tel.. 040 65 05203 0
<= 75 BERGANN ANHAUS info@iba-anhaus.de

<= 80 Datum Plannummer
04.06.2025

B-Plan-Grenze

Fahrwege

ANNNANNANANANMANNANA




ENENNSSSE]

o
: " - : Eigene Darstellung Projekt
Zeichenerklarung Maximalpegel in dB(A) Kartengrundiage: LTU B-Plan Steilshoop 12
[ | Gebaude Bestand usw. Stockwerke mit ALKIS, 3D-Stadtmodell, DGM
} 1. OG Fassadenpegeln Auftraggeber
] Gebéude Planung EG tags/mittags/abends Quelle: Bezirksamt Wandsbek
|:| Sportanlagen © Freie und Hansestadt Hamburg,
Maximalpegel in dB(A) Landesbetrieb Geoinformation und [ nar
Parkplatz <= 45 Vermessung Sportanlagenlarmimmissionen
®  Immissionsort 45 < <= 50 Maximalpegel
— = B-Plan-Grenze 50 < B <f 55 Fassadenpegel tags/mittags/abends
85 < <=60 mit Rasterlarmkarte tags (2 m (. Gelande)
Fahrwege gg < <= sg Projekt-Nr. Anlagen-Nr. MaRstab
< <=
70 < <= 75 2300228 Anlage 1.6
75 < <= 80 Verfasser . An der Alster 6
80 < <= 85 R INGENIEURBURO 20099 Hamburg
85 < =% N i L
04.06.2025




BEERRERNEN

BRSNS

G

““ﬂmf :

50)

BESSSNE

Zeichenerklarung
|| Gebaude Bestand
[] Gebsude Planung
[T1 sportanlagen
- Parkplatz

©  Immissionsort

B-Plan-Grenze

Fahrwege

Maximalpegel in dB(A)

59] usw. Stockwerke mit
58/ 1. 0G Fassadenpegeln
EG nachts

Maximalpegel in dB(A)

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <

Eigene Darstellung
Kartengrundlage:

ALKIS, 3D-Stadtmodell, DGM

Quelle:

© Freie und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und

Vermessung

m

Projekt

LTU B-Plan Steilshoop 12

Auftraggeber
Bezirksamt

Wandsbek

Planinhalt

Sportanlagenlarmimmissionen
Maximalpegel

Fassadenp

egel nachts

mit Rasterlarmkarte nachts (2 m U. Geléande

Projekt-Nr.

2300228

Anlagen-Nr.

Anlage 1.7

MaRstab

Verfasser

‘))I INGENIEURBURO
BERGANN ANHAUS

An der Alster 6
20099 Hamburg
Tel.: 040 65 05 203 0
info@iba-anhaus.de

Datum

04.06.2025

Plannummer




K. 565

40/35
40/35
31126 40|35 2614 . ce
/13028 2035 2614 Kleingartenanlage -
G 44]39|38/33 2514 &
rLlnds 25|14
B o - ule 44140 2313
~Sc, e, /14540
" Ring! 12641 -
8 9"2; jg 4334 48119 48[13 47]31
‘ pig 1334 ‘5‘8 12 4813 48[31
un, e B 4900, 44(34 5013 4931
hail 50 5(977;:}79,6 gf“fe/d A 39[33 Ein,,g;’ische 2434 51114 o515 2930
s 40/ b5ty 38/32 ng 44]39] [45]34,  [P2[14 52[12 50[30
45/41 38[32 45/40| [45[33 5314 53[12 51/29
45141 37|31 46|41 So 52|29
& 4641 &g 4337
telpyny 42/36 ~ o |47]42 fo
45[41 tbel 1 e
@ /] [42]36 \ 48l43) 3
& 8 41/35 40134 o 39)33
x o> L @ 39|33 40/33 40/34 R
S F 8 44|38 ) B
S Fo 2 3933 39,33 44139 55/ %0ara. 2Ulely 5
YA e S | [38j32] (3933 45/40———= Steljp2e
e T S @ ; 3832 e
S g’ - 4034 & 45/40 9
& 2 |44 Fritz_,:% 46[41 <
-§ 4034 te-p; @
S o © x s /?/,,g 44137)/ 78140 &
S e, 40(34
Ty Pleity 4337} 16/40 5
: & | [41]35 o 42(36 Y
P »  |41]35 . & / ol 46140 Xl /&
o 4135 o 3 o A 45/39 48[41]"  J49[37
40(34 2 . 1556 44]38 2841 49136
4034 ) P 49136 .J_\‘l',’ 4841 49|36
" 40(34 12136 g g4 50(36p
3933| / , @ 2136 5)@ 47|39 4934
35 5 42[36 8 o S
’ ! 45 42(36 % = N
% 42|36 2
42|35
4135
4034
v 35 ‘ w 45
, 40
v 35
; " : : Eigene Darstellung Projeit
Zeichenerklarung Beurteilungspegel in dB(A) Kartengrundiage: LTU B-Plan Steilshoop 12
Gebaude Bestand 59|52|usw. Stockwerke mit ALKIS, 3D-Stadtmodell, DGM
. 58/51|1. OG Fassadenpegeln Auftraggeber
"] Gebaude Planung 57|50/EG ~ Tag/Nacht Quelle: Bezirksamt Wandsbek
Parkplatz © Freie und Hansestadt Hamburg,
o Beurteilungspegel Tag in dB(A) Landesbetrieb Geoinformation und [ nar
Immissionsort <« 35 Vermessung Gewerbelarmimmissionen
B-Plan-Grenze 35 < <= 40
Fahrwege 40 < <f 45 Fassadenpegel Tag/Nacht
45 < == 50 mit Rasterlarmkarte tags (2 m (. Gelande)
gg : :: 2(5) Projekt-Nr. Anlagen-Nr. MaRstab
60 < <= 65 2300228 Anlage 2.1
65 < <= 70 Verfasser An der Alster 6
70 <-<= 75 INGENIEURBURO 20099 Hamburg
- | el s e
80 < [N O—Zguom ¢ Datum Plannummer

04.06.2025



K. 565

4035
4035
3027 40/35 27|17
31[26 40[35 2614 .
. —"130/25 40/35 126|14| Kleingartenanlage
a0ssl e
G 44]3938/33
45[40
" Ring a4
47|4205 47|17
47 43& 43]34 4819 4813 47]31
Pl 43(34 ‘5‘3 12 28113 4831
Umnp, e B ag0g; 44[34 5013 4931
e 45 5Q§@aragfufe/d 4 30033] | EingipdSohe taal B4 T 19130
4540 st 3832 “ng 44]39) [45(34 52|14 52112 50/30
1541 38/32 45[40| (4533 53|14 53112 5129
4541 2337 37]31 4641 5229
46[41
25047 ®lorsy, 42|36 w|47/42
s @ e 42/36 \ 4843
« Q
X LN 41|35 4034 3933 ‘
L 57 39033 1 [40/33] [40]34] PYIET) y
5@ 3933 ¢ Jiefy. AU
r & o 39[33 ! 9a, (S
2 44|39 58 ¢ rag dB
Ex 20§ U] [z 93 45l40 s
&g S 8 [ 4034 4540
(5) ¥ ,@\_ 40(34 F’ff2~/:/- 46]41 Ge
§ 2 40[34 Nte.p; o
3 St < 4034] " Ing 44137/ 118140 &
g olteg ¥ 43370 1elao—S E
A £ 4236 3620 3
i i1los g Tf - felss) g 4841 Yaolsr
S5 4034 : 4 ol 42(35 41135 14438 1847 - {19036
S 2] 42(36 ®
4034 S 12136 5 48(41 4936
40134 0 19136 g 48]41 50[36
39133 3 St ) 47|39 49(34
4236 &
© 14236 00 o
: ’ 42[36 ~ x
4236
35 4235 E
4135
- [a0/34 0 ©

Zeichenerklarung

=

Gebaude Bestand

Gebaude Planung

Parkplatz

Beurteilungspegel in dB(A)

59
58
57

52
51
50

EG Tag/Nacht

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)

Immissionsort

B-Plan-Grenze

Fahrwege

<= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < I <= 75
75 < I <= 80
80 < [

usw. Stockwerke mit
1. OG Fassadenpegeln

Eigene Darstellung
Kartengrundlage:
ALKIS, 3D-Stadtmodell, DGM

Quelle:

© Freie und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung

20 40 60

Projekt

LTU B-Plan Steilshoop 12

Auftraggeber
Bezirksamt Wandsbek

Planinhalt

Gewerbelarmimmissionen

Fassadenpegel Tag/Nacht

mit Rasterlarmkarte nachts (2 m U. Gelande)
Projekt-Nr.
2300228
Verfasser

INGENIEURBURO
BERGANN ANHAUS

Anlagen-Nr. MaRstab

Anlage 2.2

An der Alster 6
20099 Hamburg

Tel.: 040 65 05 203 0
info@iba-anhaus.de

Datum Plannummer

04.06.2025



K. 565

39[34
3935
= ol3s 27[17
31125 39135 3653 12 Kleingartenanlage
. 3025 3834 2513 i °
3732 s
G 43[38]35/31 2513
Botujp g Nl (43138 23[12
44[39
" Ring (4439
4o 4717
4237;* 4333 :gli 48[13 4731
| 2 i 43[33 e 48[13 48[31
urn, ) 9900 44|33 50[13 49|31
halle 45 5 (;’g;fga,agglﬁe/d A 3933 Einr,gZiSChe 44/33 5114 5112 49|30
23 33/ Ml 38[32 ng 43[37] 4431 52113 52[12 50130
38132 23138| 125131 5313 53112 5129
44[39 YR 37[31 . 44/38 5229
44[39
41/37 i 142,36 119
uy - 42367 \ 44139
58 ‘e 41135 (40034 39/33
x agq v 3
S 39[33]  [40[33] |40j34 4237 Tier. Ba
T 5 2 3933 3933 42037 58 Qarage eld
£ - 2 8§ ] [sez2 P93 42}37 Sl
i = R atZe
@ S B ‘ 38[32
s g [0 43[39
&S 2% | 20534 Fritsge,. 4136
£ Z 40/34| % "S- Ring 4437 &
= 0 Stey . N 40[34 & 46140 <
b pisg, . 4337 fea0 2
v e 41[35 3 ! o 42136 2540 X
“ . (4135 2 & [ 42[36|  fretag 3
% [41]35 S 4205|4135 faiss 81l et
4150 z 48/41| slaol36
2034 /. S b P s & e 14936
40[34 ® iﬁ 22 3 g [Ball 5036
3 |4739
3933 X 42[36 i & 49134 3
s 42[36 s S
v v B ~
& 42[36 g4 = :
42[36
41[35 a0
41[34 ®
4033 %
| 35

Zeichenerklarung

Gebaude Bestand

=

Parkplatz

Gebaude Planung

Beurteilungspegel in dB(A)

59
58
57

52
51
50

EG Tag/Nacht

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)

Immissionsort

B-Plan-Grenze

Fahrwege

TG-Dach

<= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < I <= 75
75 < I <= 80
80 < [

usw. Stockwerke mit
1. OG Fassadenpegeln

Eigene Darstellung
Kartengrundlage:
ALKIS, 3D-Stadtmodell, DGM

Quelle:

© Freie und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung

40 60

Projekt

LTU B-Plan Steilshoop 12

Auftraggeber
Bezirksamt Wandsbek

Planinhalt

Gewerbelarmimmissionen
mit Larmschutzmafnahmen

Fassadenpegel Tag/Nacht

mit Rasterlarmkarte nachts (2 m U. Gelande)
Projekt-Nr. MaRstab
2300228

Verfasser

INGENIEURBURO
BERGANN ANHAUS

Anlagen-Nr.

Anlage 2.3

An der Alster 6
20099 Hamburg

Tel.: 040 65 05 203 0
info@iba-anhaus.de

Datum Plannummer

04.06.2025



/ : ; - o Q » RNt
2822
24/16
. 2314 4135
2213
43/37 5111 41[35 47[37
42|36 T80l [4035 47]37
j&gg 40[34 47/36
3934 47136 3725
! 3934 38/33 47036]  [37023
s L Tumng, Pédage,, ao40] 14713912 [38[23
y Einjiggy >che | | 2940 3823
43/38 49/40 38[23
43137 4939 3 37[21
42(37 48(38 o
44/38| 42/36] |44[38] 4336
43|38 43137 43|37 41135
g 4287 [24]38
4337] 15136
4338
42137) 147136
. 4136 - [a2a7 46111
. 4237 6l
; 46/41
S 46[41
47141 YRS
o 47141 0, olas
ggj;" s a4 . 49145
“ 5247 5247] 7, 46]41 29143 1ol45 47]44 ki
52|47 53|47 46|41 2044 47044 47|44
o7 5347 4540 2944 4644
5348 44/39 solad 45042
V 53147 ; 5045 -
v e 5145
5146 "
5246
5146
5247 ,
; 5246
5247 .
’ 52046 .
5246 a4
. 5145
g : . -
- - S
H Projekt
Zeichenerklarung Beurteilungspegel in dB(A) Eigene Darstellung !

Gebaude Bestand

1
-
e

Gebaude Planung

Immissionsort

B-Plan-Grenze

Emissionslinie Stralle

Kartengrundlage:

Beurteilungspegel Tag in dB(A)

60|52| usw. Stockwerke mit ALKIS, 3D-Stadtmodell, DGM
59/51/1. OG Fassadenpegeln
58|50/ EG Tag/Nacht Quelle:

© Freie und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung

<= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <= 80
80 < 2?4060 80 ¢

LTU B-Plan Steilshoop 12

Auftraggeber
Bezirksamt Wandsbek

Planinhalt

Verkehrslarmimmissionen
im Plangebiet und in der Nachbarschaft

Fassadenpegel Tag/Nacht
Rasterlarmkarte tags (2 m 4. Gelande)

Projekt-Nr.

2300228

Anlagen-Nr.

Anlage 3.1

MaRstab

Verfasser

’)) INGENIEURBURO
BERGANN ANHAUS
Datum

An der Alster 6
20099 Hamburg
Tel.: 040 65 05 203 0
info@iba-anhaus.de

Plannummer

04.06.2025




: ; - o Q RNt
/ | >
2822
24/16
' 2314 41[35
2213
43(37 5111 41[35 47[37
42136 T80l [4035 47[37
3(1) gg 40[34 47/36
39/34 47136 3725
3934 38/33 4736]  [37123
" Tun, Péidage 29040 147135 [38[23
\ " Eifichyy " | g [49]40 38123
= 2 43(38 49/40 38[23
) 43137 49/39 3721
42[37 18138
4438 (o 42[36 2431 gg 1336
43138 41[35
. 23137 :g gg 44]38
42037] 147136 43/38
. 4136 - [a2a7 Ao11
. 42[37 6l
. 7 laejat
s 4641
4741 49045
52047] e 4741 - 49/45
5247 46|41 u 29045 rvirr .
. 547 52[47] 7, 4641 49[43] 49/45) g
" |52l47 5347 8 46(41 1924 raE 47(a4
' |V ealay 53[47] 45[40 20044 46[44
53/48 44[39 solad 4542
I/ 53]47 : 50145 -
/ ’ 5145
bR 51[46
) ol 51/46,
, =547 ' 52/46, )
' [ 5246 52146 :
; ) [T 51/45, 5145
ks
H Projekt
Zeichenerklarung Beurteilungspegel in dB(A) Eigene Darstellung !

Gebaude Bestand

1
-
e

Gebaude Planung

Immissionsort

B-Plan-Grenze

Emissionslinie Stralle

Kartengrundlage:
ALKIS, 3D-Stadtmodell, DGM

60/52|usw.  Stockwerke mit
59/51/1. OG Fassadenpegeln
58|50/ EG Tag/Nacht

Beurteilungspegel Nacht in dB(A)

Quelle:
© Freie und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und

ANNNANNANANANMANNANA

<= 35
<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<=70
<=75
<= 80

Vermessung

20 40 60 80

Im

LTU B-Plan Steilshoop 12

Auftraggeber
Bezirksamt Wandsbek

Planinhalt

Verkehrslarmimmissionen
im Plangebiet und in der Nachbarschaft

Fassadenpegel Tag/Nacht
Rasterlarmkarte nachts (2 m . Gelande)

Projekt-Nr. MaRstab

2300228

Anlagen-Nr.

Anlage 3.2

Verfasser

’)) INGENIEURBURO
BERGANN ANHAUS
Datum

An der Alster 6
20099 Hamburg
Tel.: 040 65 05 203 0
info@iba-anhaus.de

Plannummer

04.06.2025




	Bericht
	1  Einleitung und Aufgabenstellung
	2 Rechtliche Grundlagen
	2.1 Sportanlagenlärm
	2.2 Gewerbelärm
	2.3 Verkehrslärm

	3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen
	3.1 Rechenmodell, Topografie und Bebauung
	3.2 Sportanlagenlärm
	3.2.1 Untersuchte Szenarien
	3.2.2 Großspielfeld
	3.2.3 Kleinspielfeld
	3.2.4 Stellplätze südwestlich Großspielfeld
	3.2.5 Fahrwege zu den Stellplätzen
	3.2.6 Bolzplätze am Fritz-Flinte- und Edwin-Scharff-Ring
	3.2.7 Bolzplätze am Campus
	3.2.8 Vorbelastung

	3.3 Gewerbelärm
	3.3.1 Stellplätze Kita
	3.3.2 Fahrwege zu den Stellplätzen und zum Campus
	3.3.3 Tiefgaragen im Plangebiet
	3.3.4 Parkpaletten südlich des Plangebietes
	3.3.5 Stellplätze südwestlich des Plangebietes

	3.4 Verkehrslärm
	3.4.1 Fritz-Flinte-Ring und Edwin-Scharff-Ring
	3.4.2 Parkplatz westlich Baufeld B
	3.4.3 Zufahrt Stellplätze und Campus


	4 Ergebnisse
	4.1 Sportanlagenlärm
	4.2 Gewerbelärm
	4.3 Verkehrslärm

	5 Empfehlungen für die Bauleitplanung
	6 Zusammenfassung
	7  Rechtliche Grundlagen und verwendete Unterlagen

	Anlage 1.1
	Anlage 1.2
	Anlage 1.3
	Anlage 1.4
	Anlage 1.5
	Anlage 1.6
	Anlage 1.7
	Anlage 2.1
	Anlage 2.2
	Anlage 2.3
	Anlage 3.1
	Anlage 3.2

